
  
 

 

 
DAS PERSONALAMT INFORMIERT 
 
 

Veränderte AHV- und NBU-Lohnabzüge ab Januar 2020  

 
Am 19. Mai 2019 nahmen die Schweizer Stimmberechtigten das Bundesgesetz über die Steuer-
reform und die AHV-Finanzierung (STAF) an. Der Bundesrat hat danach beschlossen, es per 
1. Januar 2020 in Kraft zu setzen. Damit erhöhen sich die arbeitnehmer- und arbeitgeberseitigen 
AHV-Beiträge jeweils von 4.20% auf 4.35% des AHV-pflichtigen Lohnes. 
 
Um den stetig steigenden Heilungskosten zu begegnen, sind Unfallversicherungen gezwungen, 
die Prämien periodisch anzupassen. Zudem hat das Eidgenössische Departement des Innern den 
technischen Zinssatz für alle Renten auf 1.50% gesenkt. Die Senkung des technischen Zinssatzes 
führt zu einer Erhöhung der Rentenkosten. Diese Änderung gilt für alle Unfallversicherungen 
und tritt per 1. Januar 2020 in Kraft. Aus diesen Gründen erhöht sich der Lohnabzug für die 
Nichtberufsunfallversicherung von 0.73% auf 0.77%.  
 
Beide Änderungen werden erstmals mit dem Januarlohn 2020 vollzogen. 
 
Weitere Angaben zu den übrigen Lohnabzügen entnehmen Sie bitte unserem Merkblatt. 
 
Freundliche Grüsse 
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https://so.ch/fileadmin/internet/fd/fd-pa/Personalamt/03_Anstellungsbedingungen-GAV/10_Lohnsystem/Merkblatt_Lohnabzuege_2020.pdf

